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1.    Allgemeines 
 

      1.1.   Auftrag: 
 
               Auftrag vom 27. November 2025 durch Dr. Johannes Hirtzberger als 
               Masseverwalter (Rechtsanwälte OG Lirk, Spielbüchler, Hirtzberger) bzgl. der  
               Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft Stegfeldgasse 11, 5671 Bruck an  
               der Großglocknerstraße, Eigentümer (Anteil 1/1) Ober Haus Bau GmbH  
               (FN 411670y), Adr.: Hubdörfl 56, Wagrain 5602. 
 
 

       1.2.    Zweck: 
 

                  Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft EZ 268, Gst. Nr. 628/18, 
               Wohnungseigentum an, B-LNR 31 (Anteil 6/1468) Ober Haus Bau GmbH (FN 
               411670y), Katastralgemeinde 57303 Bruck, Bezirksgericht Zell am See.               
 

      1.3.    Allgemeine Daten: 
 

      1.3.1. Bewertungsstichtag: 04.12.2025, als Tag des Befundaufnahme. 
                  

      1.3.2. Grundlagen der Bewertung:  
 
          o   Befundaufnahme der Liegenschaft am 04.12.2025 im Beisein von Hr. Josef  
                       Schnitzhofer (Bautechnik / Bauleitung, Hausbacher Bau Hoch und Tief GmbH)  
                       durch SV DI Thomas Medek.  
 

                  o Grundbuchsauszug des Bezirksgerichtes St.Johann im Pongau vom  
                        20.11.2025. 
   
                  o Auszug aus der digitalen Katastralmappe SAGISonline vom 20.11.2025. 
 

                  o Auszug aus dem digitalen Flächenwidmungsplan SAGISonline der  
                       Gemeinde Wagrain vom 20.11.2025. 
 

                  o  Auszug aus den Planunterlagen (Austausch- / Einreichplänen) v. 2023/04/06. 
 
          o Preiserhebungen f. Baugrundstücke für Bauland Gewerbegebiet Abfragen 
                       über Immo United mit Vergleichswerten / Kaufverträge und durch sonstg.  
                       Erhebung von Vergleichspreisen. 
                        
                  o  Auszug aus Immobilien-Preisspiegel 2025. 
                                   
                  o Fachliteratur: Heimo Kranewitter „Liegenschaftsbewertung“ 7. überarbeitete 
                       Auflage, Wien 2017. 
 

                  o Ross- Brachmann-Holzner „Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des 
                       Verkehrswertes von Grundstücken“ 28. Auflage 1997, Hannover. 
 
          o LBG-Gesetz, 2. neu bearbeitete u. erw. Auflage Wien 2005. 
 
                  o   ÖNORM B 1801-01 und B 1802 Liegenschaftsbewertung Teil 1: Begriffe, 
                       Grundlagen sowie Vergleichs-, Sach- und Ertragswertverfahren. 
  
                  o   Diverse Publikationen des Sachverständigenverbandes, diverse 
                       österreichische, deutsche und schweizerische Fachliteratur. 
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          1.4.  Sonstige Anmerkungen: 
 
                 Boden-, Tragfähigkeits- und Standfestigkeitsuntersuchungen waren nicht 
                 Auftragsgegenstand und wurden nicht durchgeführt. Für die Bewertung werden 
                 altlastenfreie Bodenverhältnisse unterstellt, so dass keine Eigenschaften des 
                 Grund und Bodens vorhanden sind, welche eine nachhaltige 
                 Gebrauchstauglichkeit oder die Gesundheit von Bewohnern oder Nutzern 
                 beeinträchtigen oder gefährden. 
 
                 Der Bewertung liegen darüber hinaus keine Untersuchungen hinsichtlich 
                 Baustatik, Schall- und Wärmeschutz, Befall durch tierische und pflanzliche 
                 Schädlinge, schadstoffbelasteter Baustoffe, Verwendung von 
                 gesundheitsschädlichen Materialien, Baumängel und Bauschäden zugrunde. Es  
                 wird ferner unterstellt, dass die Gebäude, Anlagen und technischen Einrichtungen 
                 mit Genehmigung der zuständigen Behörden errichtet wurden, sowie betrieben 
                 und überwacht werden. 
 
                 Die Baubeschreibung schließt das Vorhandensein von Mängeln, die in dieser 
                 Stellungnahme nicht genannt werden, nicht aus. Auflagen, welche durch die 
                 Baubehörde, der Gewerbebehörde etc. auferlegt sind, wurden nicht überprüft, da 
                 diesbezügliche Unterlagen nicht übermittelt wurden. Es wurde unterstellt, dass 
                 keine wertbeeinflussende Faktoren durch die Auflagen gegeben sind. 
                 Eine Prüfung des Gebäudes oder der Bestandseinheiten auf Systemsicherheit 
                 gemäß ÖNORM B 4015 Erdbebenkräfte kann nicht vollzogen werden. Diese Art 
                 der Prüfung kann nur durch entsprechende Ingenieurkonsulenten durchgeführt 
                 werden. Es können sich maßgebliche wertbeeinflussende Einschränkungen  
                 ergeben, welche nicht berücksichtigt sind. 
 
                  Bodenanalysen und geologische Untersuchungen wurden im Zusammenhang mit 
                 dem vorliegenden Bericht nicht beauftragt oder durchgeführt. Es wurden auch 
                 keine Wasser-, Öl-, Gas-, Kohle- oder andere unterirdischen Schürf- und  
                 Nutzungsrechte oder Bedingungen untersucht.  
 
                 Die Bewertung umfasst grundsätzlich alle auf dem Grundstück errichteten 
                 Gebäude/Wohnungen und das darin eingebaute und fix montierte Zubehör, 
                 insbesondere auch alle Gebäudeausstattungen, wie z. B. Sanitär-, Heizungs- und 
                 Elektroinstallationen samt deren Anlagen und Gerätschaften. Inventar, Möbel 
                 sowie maschinelle Einrichtungen und betriebliche Anlagen, sämtliche Ver- und 
                 Entsorgungseinrichtungen sind nicht bewertungsrelevant. 
 
                 Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz der Gebäude / des 
                 Gebäudes laut Energieausweisvorlage-Gesetz (EAV-G) vom 3. August 2006 
                 wurde nicht vorgelegt es wird daher bei der Wertermittlung eine dem Alter und 
                 der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz unterstellt. 
                 Offene Gerichts- und Schlichtungsstellenverfahren und Bauaufträge wurden nicht 
                 bekannt gemacht. Die ausgewiesenen Ergebnisse gehen davon aus, dass keine 
                 derartigen Verfahren zum Bewertungsstichtag laufen.  
 
                 Der rechtlichen Bewertung werden nur die Umstände zugrunde gelegt, die im 
                 Rahmen einer üblichen, ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des 
                 Sachverhaltes, vor allem und überwiegend aufgrund der vorgelegten Unterlagen 
                 und der erteilten Informationen, erkennbar oder sonst bekannt geworden sind.  

            Im Zuge der Bewertung wurden Mietverträge nicht übermittelt bzw. überprüft. Das 
            Objekt wird ohnedies überwiegend eigen genutzt. 
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            Eigene Vermessungen der Objekte / des Objektes durch den Sachverständigen 
            waren nicht Gegenstand des Auftrages und wurden nicht durchgeführt. 

      
                 Das Gutachten erfolgt, abgesehen von der Besichtigung der Liegenschaft, auf 

            Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen (wenn 
            vorhanden). 
 
            Geldlasten sowie dingliche Rechte bzw. Lasten und einverleibte Pfandrechte sind 
            nicht Gegenstand des Gutachtens und werden nicht berücksichtigt.     

                 Außerbücherliche Rechte bzw. Lasten wurden, wenn in der Bewertung nicht  
                 anders vermerkt, nicht bekannt gegeben.  
 
                 Zweck und Haftung: Das Gutachten dient nur dem angegebenen Zweck. Eine 
                 Haftung besteht nur gegenüber dem Auftraggeber und nicht gegenüber einem 
                 Erwerber bzw. einem sonstigen Dritten. 
 
                 Bei der Ermittlung des Marktwertes für Liegenschaften, die üblicherweise der 
                 Ertragserzielung oder der betrieblichen Nutzung dienen, ist die Umsatzsteuer 
                 nicht berücksichtigt, da die Vorsteuerabzugsmöglichkeit besteht. In allen anderen 
                 Fällen werden die Werte einschließlich der Umsatzsteuer angesetzt.  

            Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerlichen Auswirkungen des 
            Budgetbegleitgesetzes 1998. Sollte die zu bewertende Sache mit 
            Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer verwertet werden, ist diese 
            Umsatzsteuer dem ermittelten Marktwert hinzuzurechnen – eine eventuelle 
            Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. 
            Wird die zu bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20 % Umsatzsteuer 
            verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge anteilig zu 
            berichtigen.  
 

                 Das Gutachten ist auf den Stichtag bezogen. Der Marktwert ist mit der 
                 bewertungsüblichen Toleranz in beiden Richtungen (10 % – 15 %) anzusehen. 
                 Angesichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, 
                 insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das 
                 Ergebnis der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe 
                 sein (ÖNORM B1802, Pkt. 3.3.). 
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    2.        Befund:  
 

          2.2.     Liegenschaftsbeschreibung: 
 
          2.2.1.  Makrolage       
 

             
 

2.2.2. Mikrolage 
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2.3. Grundbuchstand/ Rechte u. Lasten: 
                  
                   Lt. Grundbuchsauszug: EZ 268 
                   im B- Blatt Liegenschaftseigentümer, B-LNR 31 Wohnungseigentum an 
                   an Parkplatz PP01 (Anteil 6/1468) Ober Haus Bau GmbH (FN 411670y),  
                   Adr.: Hubdörfl 56, Wagrain 5602; 
                   im A2- Blatt: keine Eintragungen auf B-LNR 31; 
                   im C- Blatt: keine Eintragungen auf B-LNR 31, Reallast der Zaunerrichtung und  
                   -erhaltung gem Pkt III Kaufvertrag 1949-10-08 für Gst 628/1 u. der  
                   Zaunerrichtung und -erhaltung gem Pkt III Kaufvertrag 1950-09-21 für Gst  
                   628/21 628/31, ansonsten nur Pfandrechte; 
                   Eingetragene Pfandrechte werden in der Wertermittlung nicht berücksichtigt  
                   (Marktwert = lastenfreien Liegenschaft). 
 
                            
         2.4. Lage / Points of interest:  
                              

                     
                
                          Bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich in dezentraler Lage 
                   ca. 350 m südöstlich vom Zentrum von Bruck an der Großglocknerstraße an der 
                   Stegfeldgasse, rd. 150 m südlich der L 257 Salzburgerstraße bzw. ca. 150 m  
                   nördlich der B 311 Pinzgauer Bundesstraße, die die Hauptverbindungsstraße  
                   vom Pongau mit dem Pinzgau bildet. Durch die dezentrale Lage sind nach  
                   wenigen Fahrminuten sämtliche kommunale Einrichtungen (Gemeinde, Schulen,  
                   Kirche, Bezirksgericht, Bezirkshauptmannschaft, Bahnhof, etc.) u. Geschäfte des  
                   täglichen u. gehobenen Bedarfes im Zentrum von Bruck a. d. Glocknerstraße 
                   bzw. im nahe gelegen Zell am See erreichbar. Im Allgemeinen kann somit die  
                   Lage als gute Wohnlage beurteilt werden. 
 
 
 
 
 



A- 5671 Bruck an der Großglocknerstraße, Stegfeldgasse 11 (S); 
 
====================================================================== 
  

Seite 8 von 31 
 

 
 

                         
 

                         
 

           2.5.  Verkehrslage: 
 

                   Die Hauptzufahrt zur Liegenschaft erfolgt von Südwesten über die Stegfeldgasse 
                   u. die Franz-Lederer-Straße, die nach ca. 300 m in die Pichldorfstraße u. 
                   weiter in die B 311 mündet. Die B 311 ist die Hauptverbindungsstraße u.  
                   erschließt Bruck an der Glocknerstraße von Zell am See bzw. St.Johann im 
                    Pongau kommend. Es besteht ein guter Anschluss an die öffentlichen  
                    Verkehrsmittel, eine Bushaltestelle befindet sich ca. 400 m nordwestlich der  
                    Liegenschaft. Der Bahnhof von Bruck a.d.G. befindet sich in der Bahnhofstraße  
                    (fußläufig nach wenigen Gehminuten erreichbar). Es besteht eine mäßiger 
                    Individualverkehrsanbindung – zum Autobahnanschluss der Tauernautobahn (A  
                    10) Anschlussstelle Bischofshofen (Richtung Salzburg- Graz/Villach bzw.  
                    Deutschland u. Wien) über die B 311 beträgt die Entfernung rd. 32 km.  
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        2.6.     Flächenwidmung / Hochwasser / Altlasten relevante Angaben:  
         
                       Lt. Flächenwidmungsplan SAGIS- EDV Abfrage v. 20.11.2025 ist das 
                   Grundstück der EZ 268, Gst. Nr. 628/18 als „EW“ – Bauland erweitertes  
                   Wohngebiet gewidmet.   
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                   Lt. dem Gefahrenzonenplan Fließgewässer - EDV Abfrage SAGIS Geodaten 
                   Land Salzburg v. 20.11.2025 befinden sich die Parzelle der EZ 268, Gst. Nr. 
                   628/18 nicht in der gelben bzw. in der roten Zone des Überflutungsbereich des  
                   Gefahrenzonenplanes für Fließgewässer (lt. Wildbach- u. Lawinenverzeichnis). 
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                   Altlasten relevante Angaben: 
 
                       Die durchgeführte Recherche zeigt, dass das befundgegenständliche  
                   Grundstück frei von Altlasten ist. Allerdings ist diese Auskunft freibleibend und  
                   bedeutet keineswegs, dass nicht trotzdem eine Kontaminierung auf  
                   dieser Liegenschaft vorliegen könnte. Eine genauere Überprüfung einer  
                   allfälligen Kontaminierung kann nur von einem entsprechenden  
                   Sachverständigen durchgeführt werden. Eine diesbezügliche Untersuchung des  
                   Bodens ist nicht Gegenstand des Gutachtens. Es wird daher im Gutachten von  
                   einer nicht kontaminierten Liegenschaft ausgegangen.     
                          
        2.7.     Grundstücksform:  

 
 Das Grundstück der EZ 268, Gst. Nr. 628/18 ist polygonal geschnitten u.   
 überwiegend ebenflächig. Westlich grenzt die Stegfeldgasse 
 (Erschließungsstraße) bzw. im Osten der Brückenweg an die Liegenschaft an.  
 Das Objekt befindet sich an der Nordost-Ecke der Stegfeldgasse (Ringstraße).  
 Der Haupteingang Dr. Stegfeldgasse Nr. 11 befindet sich an der Nordseite des  
 Objektes. Der bewertungsrelevante PKW-Abstellplatz im Freien ist an der  
 Südwestseite vor dem Objekt auf Eigengrund angeordnet (div. PKW- 
 Abstellplätze im Freien).  
  

        2.8.      Anrainer: 
 

                    Die Umgebungsbebauung besteht überwiegend aus Wohnhäusern (Anlagen), 
                    gewerblich genutzten Objekten bzw. kommunalen Bauten. Im Osten verläuft die  
                    Fuscher Ache, nördlich, westlich u. südlich grenzen Parzellen an, die mit  
                    weiteren Objekten (Wohnbauten) u. deren Außenanlagen (Parkplätze u.  
                    Grünanlagen) bebaut sind, an.  
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2.9.  Aufschließung: 
 

Kanal, Wasser, Strom, Fernwärme vorhanden. Die Anbindung an das öffentliche 
Gut Gst 628/5 gegeben. 
 

2.10.  Gebäudesituierung: 
 
In der Natur handelt es sich bei der Liegenschaft um eine bebaute Parzelle.  
Auf der bebauten Parzelle Gst 628/18 im Gesamtausmaß von 1.050 m², befindet  
sich eine Wohnanlage, mit 10 selbstständigen Wohnungen bzw. sonstigen  
selbstständigen Räumlichkeiten (Carport für 9 PKW-Stellplätze) u. div. PKW- 
Abstellplätze im Freien (bewertungsgegenständlich Wohnungseigentum an  
Parkplatz PP01). 
 

2.11.  Objektart:  
 

3 gesch., Wohnwohnhausanlage (KG, EG, OG u. DG), insgesamt 10 parifizierte  
Wohneinheiten unterschiedlicher Größe. Bewertungsgegenständlich ist das  
Wohnungseigentum an PKW-Freistellplatz (Parkplatz PP01) mit 13,52 m².    
 

 
 
        2.12.    Objekttyp: 

 
Für das Objekt wurde gem. Nutzwertfestsetzung u. Miteigentumsanteil- 
Festsetzung mit dem Gutachten v.  28.11.2016 Wohnungseigentum begründet 
(TZ 2508/2018). Die Erschließung des PKW-Freistellplatzes (Parkplatz PP01) 
erfolgt über die westlich angrenzende Stegfeldgasse. 
 

2.13.   Bauweise: 
                    
                   Befestigter, asphaltierter PKW-Freistellplatz 
 
         2.14.  Ausstattung:  

 
                   --- 

 
2.15.   Außenanlagen:  

 
--- 
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2.16.   Bauzustand: 
 

Der Bau u. Erhaltungszustand des Wohnungseigentums-Objektes kann  
insgesamt dem Alter entsprechend Bj. 2016 als entsprechend normal bis gut  
bewertet werden (kein wesentlicher Instandhaltungsrückstau augenscheinlich  
erkennbar), der bewertungsgegenständliche PKW-Freistellplatz präsentiert sich  
in einem dem Alter entsprechenden normalen Gesamteindruck. 
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         3.      Bewertung: 
 

         Lt. Auftrag ist der Verkehrswert/ Marktwert für das Wohnungseigentum an 
                  (Parkplatz PP01), B-LNR 31 Anteil 6/1468, Ober Haus Bau GmbH  
                  (FN 411670y), EZ 268, Gst. Nr. 628/18, zu erstellen. 
 
        3.1.  Allgemeine Bewertungsgrundlagen: 

        
        Die Bewertung erfolgt gemäß dem Bundesgesetz über die 
        gerichtliche Bewertung von Liegenschaften – LBG 
        Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBI 150/1992. 
 
        Ziel dieses Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der o.a. Gebäude 
        inkl. Bodenwerte des Grundstücks. Dieser wird durch den Preis bestimmt, der im 
        gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach Lage, Beschaffenheit u. Verwertbarkeit des 
        Bewertungsgegenstandes bei der Veräußerung zu erzielen wäre. Für seine 
        Ermittlung gelten ausschließlich objektive Gesichtspunkte; ungewöhnliche u. 
        persönliche Verhältnisse auf Seiten des Veräußerers oder Erwerbers sind bei der 
        Wertermittlung ebenso auszuschließen wie „Liebhaberwerte“, 
        Spekulationsgesichtpunkte oder sonstige subjektive Faktoren. 
 
        Der Verkehrswert/ Marktwert ist: 

 
- gemäß § 2 (2) des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 1992 der Preis, der bei 

einer Veräußerung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr 
      für sie erzielt werden kann,  
- gem. Ross- Brachmann gleich dem Verkaufswert 
- lt. Liegenschaftsbewertungsgesetz LBG, Bewertungsgrundsatz §2 (3) Die 
      besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen einzelner 
      Personen heben in der Ermittlung des Verkehrswertes außer Betracht zu  
      bleiben. 

 
                 Unter dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ist der Handel am freien Markt zu 
                 verstehen, bei dem sich die Preise nach dem marktwirtschaftlichen Prinzip von 
                 Angebot und Nachfrage bestimmen. Er unterliegt den Gegebenheiten der 
                 allgemein wirtschaftlichen Lage, der Situation, auf dem Realitätenmarkt und dem 
                 Kapitalmarkt. 

Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechen. 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes 
grundsätzlich drei Bewertungsmethoden vor: 
 
                           § 4 Vergleichswertverfahren 
                           § 5 Ertragswertverfahren 
                           § 6 Sachwertverfahren 
 
In jedem einzelnen Bewertungsfall ist zu prüfen, welche Bewertungsmethode 
Ziel führend ist bzw. ob gegebenenfalls auch mehrere Bewertungsmethoden 
nebeneinander anzuwenden sind. 
 
Gem. § 7 LBG ist aus dem Ergebnis des angewendeten oder mehrerer 
angewandter Bewertungsverfahren der Verkehrswert unter Berücksichtigung der 
Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr abzuleiten (sog. Marktanpassung). 
 



A- 5671 Bruck an der Großglocknerstraße, Stegfeldgasse 11 (S); 
 
====================================================================== 
  

Seite 15 von 31 
 

     3.2.    Bewertungsmethode: 
 
       Bewertungsgegenständlich wird das Vergleichswertverfahren zur  
       Anwendung gebracht, da die Wohnung ausschließlich eigengenutzt. Dieses  
       Verfahren kann grundsätzlich bei allen Arten von Immobilien herangezogen  
       werden und stellt insbesondere bei Objekten bei denen genügend geeignete  
       Vergleichspreise zur Verfügung stehen, die geeignetste Wertermittlungsmethode  
       dar.    

 
 3.3.   Sachwert der Immobilien: 

       
        3.3.1. Allgemeines: 
  

Vielfach wird allerdings auch bei durch den Wohnungseigentümer eigengenutzten 
Wohnungen das Sachwertverfahren u. bei vermieteten Wohnungen das 
Ertragswertverfahren angewendet. Beim gegenständlichen Verfahren wird der 
Sachwert aus dem Bauwert der Gebäude bestimmt. 
 
Der Bodenwert wird üblicherweise mittels Vergleichswertverfahren von den 
ortsüblichen Preisen für Grundstücke abgeleitet, die hinsichtlich der 
wertbeeinflußende Merkmale (Lage, Grundstücksform, Nutzungsmöglichkeiten, 
usw.) mit dem zu bewertenden Grundstück möglichst übereinstimmen. 
 
Ausgangsbasis für den Bauwert eins Gebäudes sind jene Herstellkosten, die 
aufzuwenden sind, um zum Wertermittlungsstichtag ein dem 
Bewertungsgegenstand gleiches Objekt an derselben Stelle, mit selber Größe, 
Konstruktionsart, Bauweise und Ausstattung zu errichten (= Neubauwert). 
 
Der Neubauwert wird üblicherweise nach Kubikmeter Bruttorauminhalt, 
Quadratmeter Bruttogrundfläche oder Quadratmeter Nutzfläche, multipliziert mit 
einem angemessenen Preis je Bezugseinheit, berechnet. 
 
Der Preisansatz erfolgt gem. Pkt. 5.5. ÖNORM B 1802 inkl. Umsatzsteuer (nicht 
betrieblich im Sinne des Umsatzsteuergesetzes genutzte Liegenschaften bzw. 
Gebäude).  
 

                      Der Herstellwert (Neubauwert) – Zeitwert errechnet sich nach dem angegebenen 
                  Rauminhalt des Objektes wofür als Ausgangswert der Neubauwert zum 
                  Stichtag der Erstellung der Marktwertermittlung dient. Dieser Neubauwert ergibt, 
                  um den verlorenen Bauaufwand sowie die technische wirtschaftliche 
                  Wertminderung infolge des Baualters und der Kosten der notwendigen 
                  Instandsetzung vermindert, den Gebäudewert als Zeitwert.  
                  Die Neubaukosten pro m² Nutzflächen wurden als Mittelwert von zeitnah 
                  errichteten Gebäuden verwendet. Als Grundlage dienen die in der 
                  Sachverständigenzeitschrift „Der Sachverständige“ veröffentlichte 
                  Herstellungswerte und eigene Vergleichspreissammlungen. In den Neubaukosten 
                  werden spezifische Ausstattungsgegenstände und Zubehör (z. B. technische 
                  Anlagen, Maschinen, Einrichtungen der Lagerlogistik wie auch Fachregallager, 
                  Einrichtungsgegenstände etc.), die keinen unmittelbaren Bestandteil der 
                  Gebäude bilden, nicht berücksichtigt. 
                  Die technische Lebensdauer wird von der Qualität des Baumaterials bestimmt. 
                  Die Obergrenze der Gesamtlebensdauer (GND) hängt von der 
                  Haltbarkeitsgrenze der tragenden Bauteile ab. Ein Gebäude besteht aus Teilen, 
                  die nur einmal hergestellt werden (z. B. Außenwände, Decken, Treppen) und 
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                  solchen, deren technische Lebensdauer geringer ist und daher periodisch 
                  erneuert werden müssen (z.B. Dachrinnen, Rohrleitungen, Heizungs- u. 
                  Lüftungsanlagen). Neben der Qualität des Baumaterials sind auch die 

durchgeführten Instandhaltungsarbeiten entscheidend, da bei deren Unterlassung 
die tragenden Teile ungehindert Witterungseinflüssen ausgesetzt sein können 
und daher erheblich schneller altern (z.B. schadhaftes Dach).  
 
Unter der wirtschaftlichen Nutzungsdauer versteht man die Zeitspanne, in der ein 
Gebäude zu den jeweils herrschenden Bedingungen entsprechend seiner 
Zweckbestimmung allgemein wirtschaftlich nutzbar ist. Diese berücksichtigt 
Kriterien einer veralterten Bauweise (Grundrissgestaltung, Geschosshöhe, 
Konstruktion Aufstallung), Anlagen und Funktionsart ebenso, wie eine 
unwirtschaftliche Bauausführung oder persönliche Baugestaltung. 
 
Die technische und wirtschaftliche Nutzungsdauer wird in angemessener Weise 
durch die gewöhnliche Lebensdauer eines Objektes repräsentiert, welche somit 
sowohl bautechnische Aspekte (Bauart, Bauweise) als auch 
Nutzungsgesichtspunkte berücksichtigt. 
 
Der Berücksichtigung des verlorenen Bauaufwandes liegt die Überlegung 
zugrunde, dass bei einem eventuellen Verkauf ein Teil der tatsächlich getätigten 
Baukosten dadurch verloren geht, dass ein Käufer eines Gebäudes dieses nach 
seinen Bedürfnisseen anders gebaut hätte und somit das vom Verkäufer 
errichtete Objekt den geschmacklichen und bautechnischen Vorstellungen des 
nachfolgenden Käufers nicht zur Gänze entspricht. Auch besonders luxuriöse und 
extrem modernen Bauausführungen werden von den Käufern nicht voll honoriert. 
Der Abschlag für den verlorenen Bauaufwand wird von den Herstellungs-/ 
Neubaukosten berechnet. In vielen Fällen könne 10%, bei Gewerbe- u. 
Industrieobjekten auch 15 bis 20% angesetzt werden.  

 

                  Nutzungsdauer verschiedener Gebäudetypen  
                  (Ross–Brachmann–Holzner):  

                  40 –   60  Jahre: Fertigteilhäuser (Holzkonstruktion) 
                  60 –   70  Jahre: Siedlungshäuser (massiv), Steinfachwerkhäuser,  
                  60 –   80  Jahre: Einfamilienhäuser (normal) 

                  80 – 100  Jahre:  Städtische Mietwohnhäuser, Einfamilienhäuser (gute 
                                               Bauweise), Wohnhäuser in solider Ausführung, Verwaltungs-   

                                               und Bankgebäude, Schlösser; 

                  Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (RND) 

                  Die gewöhnliche Restnutzungsdauer ergibt sich aus der Differenz der 
                  gewöhnlichen Lebensdauer und dem Alter des Gebäudes. Die wirtschaftliche 
                  Restnutzungsdauer resultiert aus der Korrektur (Verkürzung oder Verlängerung) 
                  der gewöhnlichen Restnutzungsdauer aufgrund besonderer Umstände. Diese 
                  besonderen Umstände für eine Verkürzung können sein: 
                  veraltete Grundrissanordnungen, zeitbedingte und stark individuelle 
                  Baugestaltung, veralterte technische Gebäudeausrüstung (Hzg., Sanitär, etc.); 
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     3.4.    Vergleichswertverfahren Allgemein/Ableitung: 
                   
               Allgemeines:  
                  
               Die Ergebnisse für Vergleichspreise für Vergleichsobjekte resultieren 
               üblicherweise auf Grund von Markterhebungen mit weitgehender oder teilweiser 
               Übereinstimmung in den Wertbestimmungsmerkmalen mit dem 
               Bewertungsobjekt und gegebenenfalls durch Überprüfung durch den  
               Immobilien- Preisspiegel. Diese Vergleichspreise sollten auch von regionalen 
               Makler- u. Treuhandbüros bestätigt werden.  
 
               Vergleichswert / Sachwert (§ 4 LBG – Vergleichsverfahren):  
 
               Das Berechnungsschema in diesem Wertermittlungsverfahren erfolgt mit den 
               getätigten u. analysierten Liegenschaftstransaktionen von Objekten, die 
               auf Basis von Vergleichseinheiten direkt verglichen werden. Dies erfolgte auch 
               unter Berücksichtigung der Preise für vergleichbare Grundstücke u. 
               Baulichkeiten. Insbesondere wurde auf Lage, Aufschließung, Widmung,  
               Nutzungsmöglichkeit u. die bestehende Verbauung Bedacht genommen.   
               Der im Vergleichswertverfahren ermittelte Vergleichswert ist dahingehend zu 
               prüfen, ob dieser unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Lage am 
               Liegenschaftsmarkt erzielt werden kann. Ist dies nicht der Fall, so muss eine 
               Anpassung an den Verkehrswert (Marktanpassung) vorgenommen werden.   
                                             
     3.4.1. Vergleichspreise/Vergleichsobjekte:  
 
                Anmerkung: die Nettonutzflächen wurden aus dem Auszug aus dem Nutzwert  
                Gutachten bzw. Wohnungseigentumsvertrag v. 2016 übernommen. 
 
                PKW-Freistellplatz (EG Parkplatz PP01) mit 13,52 m²           
 
        Abgefragte Vergleichswerte: 
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     3.6.    Zusammenfassende Statistiken: (abgefragte Vergleichswerte) 
 
               Der angesetzte Vergleichswert (Preis/ Stk.) entspricht den derzeit aktuellen 
               Richtpreisen für PKW-Abstellplätze für Wohngebäude. 
              
               Anzahl der abgefragten Vergleichswerte   9 
               Anzahl der Vergleichswerte/ Mittelwert      9 
               Mittelwert (Preis/Stk.)                                 € 13.500.- 
               Marktanpassungsfaktor                              0,404 
               Angepasster Marktwert rd.                          € 5.500.- 
 
               Die Verkaufspreise für PKW-Abstellplätze im Objekt Stegfeldgasse 11 belaufen  
               sich durchschnittlich rd. € 5.500.-/Stk. Das entspricht auf Grund der  
               Marktkenntnisse des SV der untersten Bandbreite für PKW-Abstellplätze im Freien 
               (siehe dazu auch erhoben Vergelichspreise). 
                 
               Objekt: MEA 6/1468 Wohnungseigentum an „Parkplatz PP01“ 
              
  o   Wohnungseigentum an Parkplatz PP01 
       Gesamtfläche 13,52 m² 
 
               Vergleichswert des Objektes 
                                   
               1 PKW- Abstellplatz im Freien a’ 5.500/Stk. (€/Stk.)          =                    5.500 EUR 
                                                                                                                                 5.500 EUR 
                                    
       Vergleichswert der Liegenschaft (inkl. Ust.):                                       5.500 EUR 
 
 
                         --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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               3.8.   Verkehrswert: Bewertungsstichtag 04.12.2025, als Tag der Befundaufnahme 

Wohnungseigentum an „Parkplatz PP01“ 
B-LNR 31 Anteil 6/1468,  

Ober Haus Bau GmbH (FN 411670y) 
Adr.: Hubdörfl 56, Wagrain 5602. 

beträgt 
 

   5.500 EUR 
   ========= 

(in Worten: fünftausendfünfhundert) 
alle Preise sind angegeben in Euro u. inkl. Umsatzsteuer 

        
         

              Der allgemein beeidete u. gerichtlich zertifizierte Sachverständige 
 
 

            --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.     Anlagen: 
 
4.1. Grundbuchsauszug vom 27.11.2025 
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    4.2. Auszug aus der digitalen Katastralmappe vom 27.11.2025, ohne Maßstab 
 

  
 
      4.3.  Flächenwidmungsplan vom 27.11.2025, ohne Maßstab 
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   4.4.  Fotodokumentation vom 04.12.2025: 
 
 

 
 
            Ansicht Obj. Stegfeldgasse 11 von Nordwesten mit PKW-Parkplätzen im Freien  
                                      
              

           
 
Hauszugang                                                          PKW-Parkplatz im Freien „Parkplatz PP01“ 
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    4.5.   Auszug aus dem Nutzwert NWGA bzw. WE Vertrag v. 07.12.1988, inkl.            
             Grundrissplan: 
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Grundriss Wohnungseigentum an „Parkplatz PP01“, ohne Maßstab (rot umrandet)           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dipl.- Ing. Thomas Medek 
Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker 

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger f. Immobilien 
Liechtensteinklammstraße 138 
A- 5600 St. Johann im Pongau 
Mobil: +43 (0) 664-198 54 66 
Telefon:  +43 (0) 6412-7902 

e-Mail:  thomas.medek@sbg.at 


